
 

 

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH 

Marketing & Vertrieb 

An der Streckbrücke 4 

66954 Pirmasens 

 

Antrag auf Förderung durch die Stadtwerke Pirmasens 

Versorgungs GmbH zum Ausbau von Balkonkraftwerken 

 

_____________________________________, ___________________________________ 

Name, Vorname 

 

___________________________________________________________, _____________ 

Straße, Hausnummer 

 

______________, __________________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort 

 

________________________________________________________________________ 

E-Mail 

 

________________________________                 ________________________________ 

Telefonnummer              Mobilfunknummer   

   

____________________________________ 

Ihre Kundennummer bei den Stadtwerken Pirmasens 

 

_________________________________ 

IBAN 

 

___________________________________, ____________________________________ 

Kontoinhaber (Name, Vorname) 



 

1. Angaben zum Antragsteller 

Der Antragsteller ist 

□    Eigentümer  

□  Mieter  

 

2. Maßnahmen 

Förderung für den Bau von Balkonkraftwerken 

□    Steckerfertiges Balkonkraftwerk mit einer Gesamtleistung von _________W (max. 

600 W) 

Hinweis: Gefördert werden ausschließlich die Kosten für die fachgerechte Installation 

gemäß DIN VDE 0100-600 und nicht die Kosten für das Balkonkraftwerke selbst. 

 

3. Erklärungen und Verpflichtungen  

3.1 Dem Antragsteller ist bekannt, dass  

• es keinen Rechtsanspruch auf die Fördermittel gibt und diese nur im Rahmen der zur  

Verfügung stehenden Budgets bewilligt werden,  

• der Förderantrag nach Kauf und Installation der Anlage gestellt werden kann, 

• die im Antrag gemachten Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264  

Strafgesetzbuch sind.  

 

3.2 Der Antragsteller erkennt die Richtlinien der Stadtwerke Pirmasens zur Förderung des  

Ausbaus der Photovoltaiknutzung in Wohngebäuden in der bei Antragstellung gültigen 

Fassung in allen Punkten an. 

 

3.3 Bei Verstoß gegen diese Richtlinien oder im Falle falscher Angaben wird der  

Förderbescheid widerrufen. Zu Unrecht ausgezahlte Beträge werden mit Wirkung der 

Aufhebung des Bewilligungsbescheids zur Rückzahlung fällig und sind von diesem 

Zeitpunkt an mit jährlich 5 % über dem Basiszinssatz (§ 247 in Verbindung mit § 288 Abs. 

1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), mindestens jedoch mit jährlich 7,5 % zu verzinsen.  

 

 

4. Unterschrift des Antragstellers   

 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift         



 

5. An Unterlagen sind beigefügt  
 

□ Einverständniserklärung Ihres Vermieters / dem Eigentümer der Immobilie zur 

Installation eines Balkonkraftwerks* 

□ Kopie der Rechnung über den Erwerb des Balkonkraftwerks (das Rechnungsdatum muss 

zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember des jeweiligen Förderjahres liegen) 

□ Rechnungskopie über die fachmännische Montage gemäß VDE-Regeln (Rechnungskopie 

Ihres Installateurs) 

□ Anmeldung Ihres Balkonkraftwerks bei uns über das Anmeldeformular „Steckerfertige 

Erzeugungsanlage bis zu einer Leistung von 600 W“ 

□ Nachweis der Anmeldung Ihres Balkonkraftwerks im Markstammdatenregister 

□ Foto des Balkonkraftwerks, des Gebäudes, des Wechselrichters und der Energiesteckdose 

*sofern der Antragsteller Mieter ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 Datenschutzgrund-

verordnung  

1. Kontaktdaten:  

•  Verantwortlicher für die Verarbeitung von Daten:  

Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH  

An der Streckbrücke 4 

66954 Pirmasens  

•  Datenschutzbeauftragter:  

Telefon +49 6331 876-435  

E-Mail: datenschutz@stadtwerke-pirmasens.de  

 

2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten:  

Die Erhebung und Verarbeitung der in diesem Antrag aufgeführten personenbezogenen 

Daten dient dazu, den Förderungsantrag zu bearbeiten, insbesondere die Auszahlung der 

Fördergelder vorzunehmen. Die Stellung dieses Antrags und die damit einhergehende 

Angabe der Daten erfolgen freiwillig durch den Antragsteller oder die von ihm beauftragte 

Person. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist Art. 6 

Abs. 1 lit. b DSGVO.  

 

3. Dauer der Speicherung:  

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der regulären Buchhaltung der 

Stadtwerke Pirmasens gespeichert und nach zehn Jahren gelöscht.  

 

4. Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte:  

Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Die 

personenbezogenen Daten werden ausschließlich in Deutschland verarbeitet.  

 

5. Betroffenenrechte:  

Als Betroffener haben Sie das Recht,  

•  Widerspruch gegen die Verarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung einzulegen  

(Art. 21 Abs. 2 DSGVO),  

•  Auskunft, Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer Daten zu verlangen (Art. 15, 16 

DSGVO),  



 

•  Löschung Ihrer Daten oder Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen nach 

Maßgabe der Art. 17, 18 DSGVO,  

•  Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie einem anderen Verantwortlichen zu 

übermitteln oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen 

(Art. 20 DSGVO),  

•  sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO).  

 

Zuständige Aufsichtsbehörde ist:  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz  

Postfach 30 40  

55020 Mainz  

E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 

 

 

 

 

 

mailto:poststelle@datenschutz.rlp.de

